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Außer bei Vorliegen der Straferschwernisgründe des § 196 
Abs. 3 StGB kann bei Vergehen nach § 196 Abs. 1 und 2 StGB 
eine Freiheitsstrafe erforderlich sein, wenn der Grad der 
Schuld des Täters sehr hoch ist (z. B. einschlägige Vorstrafen, 
Fahren mit einem verkehrsunsicheren Fahrzeug — etwa mit 
defekter Bremsanlage —) und schwerwiegende Folgen einge
treten sind.

Die Praxis, bei Vergehen nach § 200 StGB gegenüber Erst
tätern vorrangig Geldstrafen auszusprechen, hat sich be
währt. Bei der Bemessung der Höhe der Geldstrafe ist aber 
durchzusetzen, daß sie grundsätzlich über der Höchstgrenze 
von Ordnungsstrafen nach §47 Abs. 3 Buchst, b StVO zu 
liegen hat10 und in dem so gesteckten Rahmen besser, und 
entsprechend der Schwere des Vergehens zu differenzieren 
ist.

Auf Freiheitsstrafe ist dann zu erkennen, wenn der Täter 
aus einschlägigen Vorstrafen keine Lehren gezogen hat und 
der Grad der Gefährdung erheblich ist. Sie kann auch gegen
über einem Ersttäter notwendig sein, wenn das Ausmaß der 
von ihm verursachten Gefährdung sehr erheblich ist.

Verpflichtung zur Bewährung am Arbeitsplatz 
und Erlaubnisentzug

Neue Gesichtspunkte ergaben sich für die Verpflichtung zur 
Bewährung am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit einer 
Verurteilung auf Bewährung bzw. der Strafaussetzung auf 
Bewährung hinsichtlich solcher Tätigkeitsbereiche, die spe
ziellen Sicherheitsanforderungen unterliegen. Die insoweit 
mögliche und notwendige Disposition des Leiters darf durch 
die gerichtliche Entscheidung nicht eingeengt werden. Das 
betrifft z. B. bestimmte Bereiche der Eisenbahn. Die Ver
pflichtung muß sich in solchen Fällen auf solche Tätigkeiten 
beziehen, die nicht die absolute Handlungszuverlässigkeit 
des Täters voraussetzen. Sie darf also beispielsweise nicht 
hinsichtlich einer Tätigkeit ausgesprochen werden, die eine 
besondere Verantwortung für die Gewährleistung der Sicher
heit im Verkehr zum Inhalt hat. Sie ist daher nur für einen 
vom Beschäftigungsbetrieb zuzuweisenden Arbeitsplatz aus
zusprechen, um dem Betrieb die Möglichkeit zu geben, einen 
Arbeitsplatz auszuwählen, der diesen Bedingungen ent
spricht.

Bei der Verurteilung auf Bewährung wird dann der Täter 
verpflichtet, den ihm noch zuzuweisenden Arbeitsplatz im 
bisherigen Beschäftigungsbetrieb nicht zu wechseln. In den 
Gründen der Entscheidung ist anzuführen, daß ihm eine 
Tätigkeit zuzuweisen ist, die den Erfordernissen der Ord
nung, Disziplin und Sicherheit im jeweiligen Verkehrsbereich 
unter Berücksichtigung seiner persönlichen Möglichkeiten 
entspricht, und daß er verpflichtet ist, mit dem Betrieb die 
hierzu erforderlichen arbeitsrechtlichen Maßnahmen zu ver
einbaren.

Entsprechend dem Prinzip, differenziert und gleichzeitig 
wirksam und nachhaltig auf Strafrechtsverletzungen zu 
reagieren, orientierte das Plenum zum Entzug von Erlaub
nissen und zum Tätigkeitsverbot im Bereich der Eisenbahn 
darauf, daß Erlaubnisse, Berechtigungen, Lizenzen und Be
fähigungszeugnisse, die in diesem Bereich als betriebliche 
Erlaubnisse erteilt worden sind, in der Regel nicht durch die 
Gerichte zu entziehen sind. Hat das Gericht einen Erlaubnis
entzug gemäß § 55 StGB ausgesprochen, kann der Entzug in 
analoger Anwendung des § 54 Abs. 3 StGB verkürzt oder auf
gehoben werden.

Zur Anwendung des § 53 StGB (Verbot bestimmter Tätig
keiten) wird ausgeführt, daß dies eine von disziplinarischen 
Maßnahmen des Betriebes unabhängige Entscheidung des 
Gerichts ist. Deshalb ist es selbst bei Beendigung des Arbeits
rechtsverhältnisses zulässig, daß das Gericht ein Tätigkeits
verbot ausspricht. Es sollte allerdings nur gegen Täter zum 
Zuge kommen, denen besondere Pflichten zur Gewährleistung 
der Sicherheit beim Führen eines Fahrzeugs oder zur Steue
rung des Verkehrsablaufs obliegen und die
— besonders erhebliche Folgen bei hohem Schuldgrad her

beiführten oder
— die Straftat unter Alkoholeinfluß begingen oder
— wegen eines gleichartigen Verhaltens vorbestraft sind.

In Fällen, in denen sich bereits im Eröffnungsverfahren 
die Möglichkeit einer Entscheidung gemäß §§ 53, 55 StGB ab
zeichnet, hat das Gericht den Leiter der Arbeitsstelle des 
Angeklagten aufzufordern, dazu die Auffassung der Leitung 
der Arbeitsstelle darzulegen.

Öffentlichkeitsarbeit zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

Die Öffentlichkeitsarbeit hat sich an der Zielstellung des

Bei anderen gelesen

Enormes Anwachsen der Wirtschaftskriminalität 
in der BRD
Nachdem der durch die Wirtschaftskriminalität verursachte 
Schaden für Staat und Wirtschaft auf jährlich weit über sie
ben Milliarden Mark gestiegen ist, hofft Bundesjustizminister 
Hans A. Engelhard, daß die „Strafbarkeitslücken", vor allem 
auf dem Gebiet von Computermanipulation und -Spionage, 
durch ein* neues.Gesetz hoch in diesem Jahr geschlossen wer
den können.

Neben den gesetzgeberischen Maßnahmen forciert Engel
hard hier auch die „soziale Kontrolle". Darunter fallen alle Be
strebungen, der Wirtschaftskriminalität das Ansehen eines „Ka
valierdelikts" zu nehmen und das Image des „sportlichen 
Respekts" zu beseitigen, das dieser vom Justizminister als „ge
meingefährlich" bezeichneten Kriminalitätsform immer noch 
entgegengebracht wird. ...

Der Gesamtschaden von Wirtschaftsstraftaten, der in staats- 
anwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren festgestellt oder ge
schätzt wurde, war 1980 auf unter drei Milliarden Mark jähr
lich gesunken. Der enorme Anstieg geht auf einige besonders 
„didce Fische“ zurück, die der Justiz ins Netz gingen. Das 
„Zweite Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität“, 
das die bisherigen Lücken bei der Strafverfolgung schließen 
soll, ist vom Kabinett bereits 1982 verabschiedet worden und 
wird seither im Rechtsausschuß des Bundestags beraten.

Neu sind im Gesetzestext unter anderem der Straftatbe
stand des Kapital-Anlage-Betruges, auch bei Waren-Termin- 
geschäften, und die Veruntreuung von Arbeitsentgelt, zum 
Beispiel durch Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträ
gen. ...

Eine Erhebung über Wirtschaftsstrafverfahren bei den 
Staatsanwaltschaften hat ergeben, daß Steuer- und Zoilstraf- 
taten zwischen 1976 und 1983 überproportional angewachsen 
sind. Sie lagen 1976 bei etwa 1 900 Fällen jährlich, nach der 
jüngsten Statistik schon bei nahe 5 000 jährlichen Fällen. Daß 
es bei den Straftaten, bei Betrug, betrügerischem Bankrott, 
Subventionsbetrug oder Untreue um immer größere Summen 
geht, zeigt sich in der Statistik am Rückgang der Zahl der Ge
schädigten im Vergleich zur immer größer werdenden Zahl von 
Einzelfällen.
Atts; Die Welt (Bonn) vom 17. Juli 1985, S. 8.

Verkehrssicherheitsprogramms der DDR zu orientieren. Sie 
soll vor allem darauf gerichtet sein,
— allen Verkehrsteilnehmern das notwendige Wissen zu ver

mitteln, ihr Können und verkehrsgerechtes Handeln zu 
fördern;

— die Öffentlichkeit über die konsequente Ahndung der Ver
kehrsstraftaten im Zusammenhang mit Alkoholeinfluß, 
Verkehrsraserei, gefährlichem Lückenspringen, Mißach
tung besonderer Vorsicht gegenüber Kindern und älteren 
Bürgern sowie mit anderen rowdyhaften Verhaltenswei
sen zu informieren;

— anschaulich die persönlichen, gesellschaftlichen und volks
wirtschaftlichen Auswirkungen von Verkehrsunfällen 
darzustellen und die Ursachen für entscheidendes Fehl- 
verhalten aufzudecken;

— den Eltern, Pädagogen, Erziehern und allen Erwachsenen 
konkrete Anregungen zur Wahrnehmung ihrer Verant
wortung gegenüber Kindern und Jugendlichen im 
Straßenverkehr zu vermitteln;

— die Aktivitäten aller gesellschaftlichen Kräfte und Kol
lektive für Verkehrssicherheit sowie Vorbildhaltungen 
verantwortungsbewußter, disziplinierter, aufmerksamer 
und hilfsbereiter Kraftfahrzeugführer zu würdigen. 
Bewährt hat sich, Analysen der Verkehrsrechtsprechung

zu Ursachen und Bedingungen der Verkehrsunfälle den zu
ständigen staatlichen Organen und gesellschaftlichen Organi
sationen zur Verfügung zu stellen. Sie sollten auch für die 
Mitarbeit in den Arbeitsgruppen „Sicherheit im Straßenver
kehr“ genutzt und auf Verkehrssicherheitskonferenzen aus
gewertet werden.

10 Wer ein Fahrzeug führt, obwohl seine Fahrtüchtigkeit infolge 
Alkoholeinwirkung vermindert ist, kann nach § 47 Abs. 3 StVO — 
wenn strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht vorliegt — mit einer 
Ordnungsstrafe bis zu 1 000 M belegt werden. Zusätzlich kann die 
Fahrerlaubnis entzogen werden. Vgl. dazu auch StVO-Kommen- 
tar, Berlin 1985, Anm. 2, 3.1. bis 3.4. zu § 47 (S. 201 ff.).


